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Aus der Gutachtenpraxis 
des DNotI

WEG §§ 9b Abs. 1, 12, 18 Abs.  1, 19 
Abs. 1, 25 Abs. 1; BGB §§ 130 Abs. 1, 
182 Abs. 1
Zustimmung zur Veräußerung; Erfor-
dernis der „Zustimmung der anderen 
Wohnungseigentümer“; Erfordernis der 
Erklärung der Zustimmung im Außen-
verhältnis nach Beschlussfassung durch 
die Wohnungseigentümer 

I. Sachverhalt
Es soll eine Wohnungseigentumseinheit veräu-
ßert werden. In der vor dem Jahr 2020 errichteten 
Teilungserklärung ist als Veräußerungsbeschrän-
kung Folgendes geregelt:

„Jeder Eigentümer bedarf zur Veräußerung seines 
Wohnungseigentums oder eines Teiles seines Woh-
nungseigentums der Zustimmung der anderen Woh-
nungseigentümer. […]“

II. Fragen
1. Kann die Zustimmung durch jeweils indivi-
duelle Erklärungen der Wohnungseigentümer 
(in  grundbuchtauglicher Form) erteilt werden 
oder muss (etwa vor dem Hintergrund der Recht-
sprechung des BGH, Urt. v. 22.3.2024 – V ZR 
141/23) die Wohnungseigentümergemeinschaft 
hierüber Beschluss fassen? 

2. Kann die Wohnungseigentümergemeinschaft 
die Erteilung der Zustimmung auch mit der 
Mehrheit der Wohnungseigentümer beschließen, 
wenn von einzelnen Wohnungseigentümern kei-
ne Zustimmung erlangt werden kann?

III. Zur Rechtslage
1. Vorbemerkung zur Auslegung von Bestim-
mungen in einer Teilungserklärung
Die aufgeworfene Rechtsfrage betriff t die Aus-
legung einer bereits beurkundeten Teilungs-
erklärung. Bei der Auslegung von Teilungs-
erklärungen kommt es üblicherweise nicht auf 
den Willen der Verfasser an, sondern allein auf 
den Wortlaut und Sinn der betreff enden Rege-
lung, wie er sich für einen unbefangenen Leser 
als nächstliegende Bedeutung des Eingetrage-

nen oder in Bezug Genommenen ergibt (BGHZ 
88, 302, 306; BayObLG DNotZ 1989, 426; 
BayObLGZ 1983, 73, 78 f. m. w. N.). 

Nach der jüngsten Rspr. des BGH kann sich der 
derart ermittelte Inhalt einer Bestimmung in einer 
bereits beurkundeten Teilungserklärung im Laufe 
der Zeit wandeln, nämlich u. a. dann, wenn in 
der Teilungserklärung verwendete Begriff e durch 
gesetzliche Reformen einen Bedeutungswandel 
erfahren (BGH NJW 2023, 3654 Rn. 15; NJW 
2024, 2173 Rn. 17). Insbesondere berücksich-
tigt der BGH die durch das WEMoG (BGBl.  I 
2020, S. 2187) im Recht der WEG herbeigeführ-
ten Strukturveränderungen bei der Auslegung 
einer Vereinbarung in der Teilungserklärung be-
treff end eine Veräußerungsbeschränkung i. S. v. 
§ 12 WEG (BGH NJW 2023, 3654; NJW 2024, 
2173). 

2. Grundsätzliches zur Zustimmung nach § 12 
WEG
Gemäß §  12 Abs. 1 WEG kann als Inhalt des 
Sondereigentums vereinbart werden, dass die 
Veräußerung eines Wohnungseigentums der Zu-
stimmung anderer Wohnungseigentümer oder 
eines Dritten bedarf. Die Eintragung einer sol-
chen Verfügungsbeschränkung im Grundbuch 
löst den „Suspensiveff ekt“ des § 12 Abs. 3 WEG 
aus, wonach bis zur Erteilung der Zustimmung 
sowohl das schuldrechtliche als auch das ding-
liche Rechtsgeschäft über die Veräußerung eines 
Wohnungseigentums schwebend unwirksam sind 
(Staudinger/Wobst, 2023, § 12 WEG Rn. 30, 49; 
Hügel, ZMR 2023, 517). 

Eine nach §  12 Abs. 1 WEG erforderliche Zu-
stimmung ist eine empfangsbedürftige Wil-
lenserklärung i.  S.  d. §  130 Abs. 1 BGB, die 
durch Erklärung gegenüber dem Veräußerer 
oder Erwerber wirksam wird, § 182 Abs. 1 BGB 
(BGH NZM 2019, 542 Rn. 9 m.  w.  N.; Bay-
ObLG MittBayNot 1986, 180; BeckOGK-WEG/
Skauradszun, Std.:  1.3.2025, §  12 Rn.  14; Bär-
mann/Suilmann, WEG, 15. Aufl . 2023, § 12 
Rn. 39; Hügel/Elzer, WEG, 4. Aufl . 2025, § 12 
Rn. 42; Hügel, ZMR 2023, 517). Steht das Zu-
stimmungsrecht nicht nur einer einzelnen na-
türlichen Person, sondern einem Verband wie 
der vom Gesetzgeber in § 9a Abs. 1 S. 1 WEG 
nunmehr ausdrücklich mit Rechtsfähigkeit aus-
gestatteten und als „Dritte“ i. S. v. § 12 Abs. 1 
WEG in Betracht kommenden (vgl. dazu BGH 
MittBayNot 2024, 31 Rn. 10; Hügel/Elzer, § 12 



   DNotI-Report  6/2025 83

Rn.  37a; Hügel, ZMR 2023, 517, 518; Hogen-
schurz, ZWE 2021, 271, 272; Forschner, ZWE 
2022, 193, 199) Gemeinschaft der Wohnungs-
eigentümer (im Folgenden: „GdWE“) zu, so ist 
zwischen zwei Handlungsebenen – nämlich der 
internen Willensbildung und Entscheidungs-
fi ndung einerseits und der Umsetzung der so 
getroff enen Entscheidung im Außenverhältnis 
andererseits – zu unterscheiden (so auch Hügel, 
ZMR 2023, 517, 519).

3. Auslegung der vorliegenden Bestimmung 
im Hinblick auf die zustimmungsberechtig-
te(n) Person(en)
Ist, wie im vorliegenden Fall, die Veräußerung 
des Wohnungseigentums von der „Zustimmung 
der anderen Wohnungseigentümer“ abhängig, 
so war bereits unter Geltung der Rechtslage vor 
Inkrafttreten des WEMoG umstritten, wer Zu-
stimmungsberechtigter i. S. d. § 12 Abs. 1 WEG 
ist. Teilweise wurde vertreten, dass alle übrigen 
Wohnungseigentümer individuell zustim-
men müssten (Riecke/Schmid/Schneider, WEG, 
5. Aufl . 2019, § 12 Rn. 77; Staudinger/Kreuzer, 
2018, §  12 WEG Rn. 34; Hügel, MittBayNot 
2016, 109, 112). Nach anderer Ansicht sollte 
ein Mehrheitsbeschluss der Wohnungseigen-
tümer ausreichen (Bärmann/Suilmann, WEG, 
14.  Aufl . 2018, §  12 Rn. 23; Weitnauer/Lüke, 
WEG, 9. Aufl . 2005, § 12 Rn. 5), wobei unklar 
war, ob ein solcher Beschluss anschließend noch 
durch Erklärung gegenüber dem Veräußerer oder 
Erwerber im Außenverhältnis umgesetzt werden 
musste oder ob diesem unmittelbare Außenwir-
kung zukommen sollte (dazu unter Ziff . 4 lit. a).

Nach Inkrafttreten des WEMoG setzte sich die-
ser Streit zunächst fort (s. die Nachweise bei BGH 
NJW 2024, 2173 Rn. 10 f.). Unter Geltung der 
neuen Rechtslage hat der BGH inzwischen jedoch 
klargestellt, dass ein vor dem 1.12.2020 verein-
barter Zustimmungsvorbehalt, der – wie im vor-
liegenden Fall – die „Zustimmung der anderen 
Wohnungseigentümer“ erfordert, nach Maßga-
be des § 47 WEG regelmäßig dahingehend aus-
zulegen sei, dass die Erteilung der Zustimmung 
eine Aufgabe der GdWE ist, über deren Art und 
Weise der Erledigung die GdWE mit der Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen beschließen kann 
(BGH NJW 2024, 2173, 2174; ebenso Bärmann/
Suilmann, WEG, 15. Aufl . 2023, §  12 Rn.  24; 
BeckOGK-WEG/Skauradszun, §  12 Rn. 17; 
BeckOK-WEG/Hogenschurz, Std.: 2.4.2025, 
§  12 Rn.  29, 72; Grüneberg/Wicke, BGB, 

84. Aufl . 2025, § 12 WEG Rn. 6; Greiner, IMR 
2023, 388; Rüscher, ZfIR 2024, 76, 77; Brück-
ner, DNotZ 2025, 11, 13 f.; unter Vorbehalt Stau-
dinger/Wobst, § 12 WEG Rn. 37.1; a. A. noch 
Weber, in: Kölner Formularbuch Wohnungs-
eigentumsrecht, 2. Aufl . 2023, Kap. 5 Rn. 249; 
ebenso für den Fall, dass die Zustimmung der 
„Mehrheit der Wohnungseigentümer“ er-
forderlich ist, jüngst KG BeckRS 2025, 2251; 
Staudinger/Wobst, § 12 WEG Rn. 37; Münch-
KommBGB/Krafka, 9.  Aufl . 2023, §  12 WEG 
Rn. 20; zweifelnd Hügel/Elzer, § 12 Rn. 36). Zu 
dem gleichen Auslegungsergebnis – d. h. ebenfalls 
Zustimmungsvorbehalt zugunsten der GdWE 
– gelangte der BGH kurz zuvor bereits für den 
Fall, dass die Veräußerung der „Zustimmung 
des Verwalters“ bedarf (BGH NJW 2023, 3654; 
zust. Staudinger/Wobst, §  12 WEG Rn.  39; 
BeckOGK-WEG/Skauradszun, §  12 Rn.  15; 
Grüneberg/Wicke, § 12 WEG Rn. 6; dazu auch 
Brückner, DNotZ 2025, 11, 12 f.). 

Ist die Veräußerung von der „Zustimmung der 
anderen Wohnungseigentümer“ abhängig, so sei 
nach Ansicht des BGH zwar zuzugeben, dass der 
Wortlaut des §  12 Abs. 1 WEG eher das Er-
fordernis einer individuellen Zustimmung eines 
jeden Wohnungseigentümers nahelege, weil die 
Norm als Zustimmungsberechtigte neben einem 
Dritten nur andere Wohnungseigentümer vorse-
he, nicht jedoch ausdrücklich die GdWE (BGH 
NJW 2024, 2173 Rn. 13). Umgekehrt schließe 
der Wortlaut der Vorschrift die Zustimmungs-
berechtigung der GdWE aber auch nicht aus, 
zumal dieser seit 1951 unverändert sei. Unseres 
Erachtens erhellt gerade der zuletzt genannte As-
pekt vor dem Hintergrund, dass die sog. „Teil-
rechtsfähigkeit“ (zu Recht kritisch zu dem Begriff  
der bloßen „Teil“-Rechtsfähigkeit bei der ähnlich 
gelagerten Diskussion im Personengesellschafts-
recht Flume, ZHR 136 (1972), 177, 192; Huber, 
FS Lutter, 2000, S. 107, 112; K. Schmidt, Gesell-
schaftsrecht, 2002, § 8 V 1 [S. 213]) der GdWE 
durch den BGH erst im Jahre 2005 (NJW 2005, 
2061) anerkannt wurde, warum Gemeinschafts-
ordnungen, die noch aus der Zeit vor ebendie-
ser Anerkennung stammen, die Zustimmung der 
GdWE als solcher regelmäßig nicht vorsehen und 
auch gar nicht vorsehen konnten. Nachdem die 
GdWE aus heutiger Sicht aber zweifellos rechts-
fähig ist (vgl. § 9a Abs.  1 S.  1 WEG; mit Ein-
schränkung noch § 10 Abs. 6 WEG in der von 
1.7.2007–30.11.2020 geltenden Fassung), kann 
ein Zustimmungsvorbehalt i.  S.  d. §  12 Abs.  1 
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WEG nunmehr jedenfalls die GdWE als Zu-
stimmungsberechtigte vorsehen.

Allein die danach bestehende Möglichkeit, einen 
Zustimmungsvorbehalt nach § 12 Abs. 1 WEG 
auch zugunsten der GdWE als rechtsfähigen 
Verband anordnen zu können, sagt freilich noch 
nichts darüber aus, wie ein Vorbehalt, der die 
Veräußerung nicht ausdrücklich von der Zustim-
mung der GdWE, sondern – wie hier – von der 
„Zustimmung der anderen Wohnungseigentümer“ 
abhängig macht, auszulegen ist. Dem BGH zu-
folge sei jedoch die GdWE gerade auch bei einem 
derart lautenden Zustimmungsvorbehalt im 
Wege der Auslegung als zustimmungsberechtigt 
anzusehen. Hierfür spricht aus Sicht des BGH 
entscheidend, dass ein Zustimmungsvorbehalt 
i. S. d. § 12 Abs. 1 WEG dem Schutz der Woh-
nungseigentümer gegen den Eintritt unerwünsch-
ter Personen in die Wohnungseigentümergemein-
schaft und damit maßgeblich dem Interesse der 
GdWE diene (BGH NJW 2024, 2173 Rn. 14). 
Bei der Prüfung und Erteilung der Zustimmung 
zu einer Veräußerung in einem Fall, in dem die 
Veräußerung der „Zustimmung der anderen Woh-
nungseigentümer“ bedarf, handle es sich daher im 
Zweifel um eine Maßnahme der Verwaltung 
des gemeinschaftlichen Eigentums, für die 
gem. §  18 Abs.  1 WEG nunmehr ausschließ-
lich die GdWE zuständig sei (BGH NJW 2024, 
2173 Rn. 14). Infolge dieser Aufgabenzuweisung 
an die Gemeinschaft der Wohnungseigentü-
mer (GdWE) als Rechtssubjekt hat die – hier-
von zu unterscheidende – Gesamtheit der Woh-
nungseigentümer als Willensbildungsorgan 
der GdWE (s. dazu etwa BeckOGK-WEG/Skau-
radszun, § 19 Rn. 8) gem. §  19 Abs. 1 WEG 
die Kompetenz, über diese Maßnahmen durch 
Beschluss zu entscheiden. Ein solcher Beschluss 
ist gem. § 23 Abs. 1 WEG grundsätzlich im Rah-
men einer Wohnungseigentümerversammlung zu 
fassen, wobei gem. § 25 Abs. 1 WEG die Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen ausreicht. Nach 
§ 23 Abs. 3 WEG kommt auch eine Beschlussfas-
sung im Umlaufverfahren in Betracht; gem. § 23 
Abs. 3 S. 1 WEG ist dann aber grundsätzlich die 
Zustimmung aller Wohnungseigentümer zu die-
sem Beschluss erforderlich.

Diese Beschlusskompetenz der Gesamtheit der 
Wohnungseigentümer nach §  19 Abs.  1 WEG 
ist u.  E. jedoch nicht dahingehend zu verste-
hen, dass dieses Willensbildungsorgan dadurch 
zur Zustimmungsberechtigten des Vorbehalts 

i.  S.  d. §  12 Abs. 1 WEG würde. Vielmehr ist 
in einem solchen Fall der Zustimmungsvorbehalt 
zugunsten der GdWE als rechtsfähigem Ver-
band angeordnet; lediglich die interne Willens-
bildung betreff end die Zustimmungserteilung 
oder -verweigerung obliegt der Gesamtheit der 
Wohnungseigentümer. Es handelt sich mithin 
um eine interne Zuständigkeitsverteilung (Kom-
petenzabgrenzung) zwischen dem Organ „Ver-
walter“ und dem Organ „Gesamtheit der Woh-
nungseigentümer“ innerhalb des Rechtssubjekts 
GdWE (vgl. auch BT-Drs. 19/18791, 58, wonach 
die „Wohnungseigentümer in ihrer Gesamtheit […] 
als Willensbildungsorgan dazu berufen [sind], die 
Verwaltungsentscheidungen zu treff en (vergleiche 
§ 19 Absatz 1 WEG-E), soweit nicht der Verwal-
ter selbst entscheidungsbefugt ist (vergleiche § 27 
WEG-E). Der Verwalter als Ausführungs- und Ver-
tretungsorgan setzt diese Entscheidungen um (ver-
gleiche § 9b für die Vertretung) und wird dabei 
durch den Verwaltungsbeirat unterstützt (vergleiche 
§ 29 Absatz 2).“; vgl. auch Bärmann/Pick/Em-
merich, WEG, 21. Aufl . 2025, § 18 Rn. 23, 24; 
BeckOGK WEG/Skauradszun, § 18 Rn. 16–18, 
der zutreff end darauf hinweist, dass der indivi-
duelle Wohnungseigentümer insoweit lediglich 
Organwalter des Organs „Gesamtheit der Woh-
nungseigentümer“ ist und demzufolge keine eige-
nen Rechte und Pfl ichten wahrnimmt).

Nach alledem ist festzuhalten, dass ein vor dem 
1.12.2020 vereinbarter Zustimmungsvorbehalt, 
der – wie hier – die „Zustimmung der anderen 
Wohnungseigentümer“ , die „Zustimmung der 
Mehrheit der Wohnungseigentümer“ oder die 
„Zustimmung des Verwalters“  erfordert, nach 
der Rechtsprechung regelmäßig dahingehend 
auszulegen ist, dass die Zustimmungsberech-
tigung in allen drei Fällen dem Rechtssubjekt 
„GdWE“ zusteht. Zwar kann ein Zustim-
mungsvorbehalt i. S. d. § 12 Abs. 1 WEG auch 
weiterhin dergestalt vereinbart werden, dass alle 
Wohnungseigentümer individuell (im Sinne einer 
eigenen Entscheidungszuständigkeit) zustim-
men müssen (so ausdrücklich auch BGH NJW 
2024, 2173 Rn. 15; KG BeckRS 2025, 2251 
Rn. 9; Staudinger/Wobst, § 12 WEG Rn. 37.1; 
BeckOGK-WEG/Skauradszun, §  12 Rn. 18; 
Brückner, DNotZ 2025, 11, 14 – „nicht ratsam“). 
Ein solches Auslegungsergebnis dürfte angesichts 
der für die Auslegung von Teilungserklärungen 
allein maßgeblichen objektiven Sicht allerdings 
nur dann angezeigt sein, wenn die Teilungserklä-
rung klar und unmissverständlich zum Ausdruck 
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bringt, dass nicht die GdWE, sondern die einzel-
nen Wohnungseigentümer zustimmungsberech-
tigt sein sollen (so auch BeckOGK-WEG/Skau-
radszun, §  12 Rn. 18; a.  A. Staudinger/Wobst, 
§ 12 WEG Rn. 37.1, der bereits das Fehlen des 
seiner Ansicht nach den Beschlussbezug indizie-
renden Wortes „Mehrheit“ für ein solches Ausle-
gungsergebnis genügen lassen will). Hierfür ist je-
doch nach dem unterbreiteten Sachverhalt nichts 
ersichtlich, sodass auch im vorliegenden Fall von 
einer Zustimmungsberechtigung der GdWE 
auszugehen sein dürfte.

4. Umsetzung eines Zustimmungsbeschlusses 
im Außenverhältnis
a) Erfordernis der gesonderten Erklärung der 
Zustimmung im Außenverhältnis
Ist danach die GdWE Zustimmungsberechtig-
te eines Vorbehalts, so ist die im Wege der Be-
schlussfassung durch die Gesamtheit der Woh-
nungseigentümer als Willensbildungsorgan der 
GdWE zustande gekommene Entscheidung zu-
nächst nur ein Akt und das Ergebnis interner Wil-
lensbildung. Fraglich ist, ob ein solcher Beschluss 
daraufhin noch der Umsetzung im Außenver-
hältnis durch Erklärung der Zustimmung bzw. 
deren Verweigerung gegenüber dem Veräußerer 
oder Erwerber bedarf (so Staudinger/Wobst, § 12 
WEG Rn. 70; Hügel, ZMR 2023, 517, 520; Hü-
gel/Elzer, § 12 Rn. 36a) oder ob dem Beschluss 
selbst unmittelbare Außenwirkung zukommt 
(so noch BayObLGZ 1961, 392, 396; in diese 
Richtung deutend auch BGH NJW 2012, 3232 
Rn. 13, 16 ff ., wonach schon ein die Zustimmung 
versagender bestandskräftiger Beschluss rechtsge-
staltend auf das schwebend unwirksame Veräuße-
rungsgeschäft einwirke, sowie BGH NJW 2013, 
299 Rn. 14, wonach ein zustimmender Beschluss 
auch „von dem Grundbuchamt zu beachten“ 
sei; ausdr. off en lassend KG BeckRS 2025, 2251 
Rn. 15). 

Für die zuerst genannte Sichtweise spricht u. E. 
entscheidend, dass es sich bei der Zustimmung 
nach §  12 Abs. 1 WEG um eine empfangsbe-
dürftige Willenserklärung i. S. d. § 130 Abs. 1 
BGB handelt (s. o. Ziff . 2), welche die Wirksam-
keit des i. d. R. zwischen Dritten (veräußerndem 
Wohnungseigentümer einerseits und Erwerber 
andererseits) geschlossenen schuldrechtlichen 
und dinglichen Rechtsgeschäfts über die Ver-
äußerung eines Wohnungseigentums und damit 
das Außenverhältnis der GdWE zu Dritten 
berührt (so auch Staudinger/Wobst, § 12 WEG 

Rn. 70). Ist ein Zustimmungsvorbehalt – gleich 
ob ausdrücklich oder im Wege der Auslegung 
– zugunsten der GdWE als rechtsfähigem Ver-
band angeordnet, so kann die Erklärung u.  E. 
auch nur durch die GdWE abgegeben werden. 
Als Verband kann die GdWE freilich nicht selbst 
handeln, sondern wird nach dem nunmehr dem 
Gesellschaftsrecht angenäherten Kompetenz-
gefüge bei Maßnahmen, die das Außenverhält-
nis der Gemeinschaft zu Dritten betreff en (dazu 
Bärmann/Pick/Emmerich, § 9b Rn. 25), gem. 
§  9b Abs.  1 S.  1 WEG allein durch den Ver-
walter vertreten, sofern ein solcher bestellt ist. 
Demgegenüber ist die Gesamtheit der Woh-
nungseigentümer, die den Beschluss über die 
Erteilung oder Verweigerung der Zustimmung 
fasst, grundsätzlich gerade nicht das zur Vertre-
tung der GdWE, sondern nur das zur Willens-
bildung berufene Organ (s. o. Ziff . 3). Nur in 
jenem Fall, dass die GdWE keinen Verwalter 
hat, sind gem. § 9b Abs. 1 S. 2 WEG die Woh-
nungseigentümer zur Vertretung der GdWE 
berufen. Doch genügt in diesem Fall – vorbehalt-
lich einer entsprechenden Ermächtigung (dazu 
BeckOGK-WEG/Greiner, Std.: 1.3.2025, §  9b 
Rn. 18; Lehmann-Richter/Wobst, NJW 2021, 
662, 663 f.; s. auch BT-Drs. 19/18791, 49) – eben 
gerade nicht das Handeln einzelner Wohnungs-
eigentümer, sondern ist das Handeln sämtlicher 
Wohnungseigentümer als Gesamtvertretungs-
berechtigte erforderlich (KG BeckRS 2025, 2251 
Rn. 19; BeckOGK-WEG/Greiner, § 9b Rn. 17 f.; 
Bärmann/Pick/Emmerich, § 9b Rn. 47). Und 
auch in dem Fall, dass bei einer verwalterlosen 
GdWE einer oder mehrere Wohnungseigentümer 
als Gesamtvertreter ermächtigt werden sollen, be-
darf es hierfür individueller Willenserklärungen 
sämtlicher Wohnungseigentümer; ein Beschluss 
der Gesamtheit der Wohnungseigentümer (Wil-
lensbildungsorgan) genügt nicht (Hügel/Elzer, 
§  9b Rn.  21; Lehmann-Richter/Wobst, NJW 
2021, 662, 664; s. auch BT-Drs. 19/18791, 49). 
Aus dem seit Inkrafttreten des WEMoG gelten-
den Kompetenzgefüge ergibt sich also, dass allein 
ein (Mehrheits-)Beschluss der Gesamtheit der 
Wohnungseigentümer als solcher noch keine der 
GdWE zuzurechnende Willenserklärung darstel-
len kann.

Auch ein sich aufgrund der „Vergesellschaf-
tung“ des Wohnungseigentumsrechts durch das 
WEMoG (dazu Brückner, DNotZ 2025, 11, 
12; ähnlich Lehmann-Richter/Wobst, NJW 
2021, 662) anbietender Vergleich mit dem Ge-
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sellschaftsrecht stützt dieses Ergebnis: Nach 
§  15 Abs.  5 GmbHG kann die Abtretung von 
Geschäftsanteilen vinkuliert, insbesondere von 
der Zustimmung der Gesellschaft, aber auch von 
der Zustimmung der Gesellschafterversammlung 
oder eines anderen Gesellschaftsorgans abhängig ge-
macht werden (statt aller Henssler/Strohn/Verse, 
Gesellschaftsrecht, 6. Aufl . 2024, § 15 GmbHG 
Rn. 89 ff .). Mit dem vom BGH für den in Rede 
stehenden Zustimmungsvorbehalt gewonnenen 
Auslegungsergebnis, wonach Zustimmungsbe-
rechtige die GdWE als rechtsfähiger Verband 
und damit ein „Dritter“ i. S. d. § 12 Abs. 1 WEG 
ist, korrespondiert eine Vinkulierung i.  S.  d. 
§ 15 Abs. 5 GmbHG, welche die Abtretung von 
der Zustimmung der Gesellschaft als ebenfalls 
rechtsfähigem Verband abhängig macht. In einem 
solchen Fall wird die „Zustimmung der Gesell-
schaft“ im Außenverhältnis ebenfalls durch 
das Vertretungsorgan der GmbH – d.  h.  durch 
den bzw. die Geschäftsführer in vertretungsbe-
rechtigter Zahl (§  35 GmbHG) – erteilt (BGH 
NJW 1988, 2241 Ls. 1; Henssler/Strohn/Ver-
se, § 15 GmbHG Rn. 89; Servatius, in: Noack/
Servatius/Haas, GmbHG, 24. Aufl . 2025, § 15 
Rn. 54), während im Innenverhältnis vorbehalt-
lich einer abweichenden Satzungsregelung ein 
Gesellschafterbeschluss erforderlich ist (BGH 
NJW 1988, 2241, 2242; Henssler/Strohn/Verse, 
§ 15 GmbHG Rn. 89; Servatius, § 15 Rn. 54). 

Dagegen ist der hiesige Zustimmungsvorbehalt 
nach § 12 Abs. 1 WEG, der zugunsten der GdWE 
als rechtsfähigem Verband und gerade nicht zu-
gunsten der „Gesamtheit der Wohnungseigentü-
mer“ als Organ der GdWE angeordnet ist, nicht 
mit einer Vinkulierung vergleichbar, welche die 
Zustimmung der Gesellschafterversammlung 
als Organ der GmbH erfordert. Bei einer sol-
chen Vinkulierung soll nach wohl h. M. der Zu-
stimmung durch die Gesellschafterversammlung 
selbst Außenwirkung zukommen und von der Ge-
sellschafterversammlung erklärt werden können 
(statt aller Löbbe, in: Habersack/Casper/Löbbe, 
GmbHG, 4. Aufl . 2025, §  15 Rn.  246 ff .; Eb-
bing, in: Michalski/Heidinger/Leible/J. Schmidt, 
GmbHG, 4. Aufl . 2023, § 15 Rn. 148; Münch-
KommGmbHG/Weller/Reichert, 5. Aufl . 2025, 
§ 15 Rn. 426, jew. m. w.  N.). Nach a.  A. soll 
auch hier entsprechend der Organisationsstruk-
tur der GmbH die Zustimmung allein durch den 
Geschäftsführer erklärt werden können und im 
Außenverhältnis wirksam sein, selbst wenn es 
an einem zustimmenden Gesellschafterbeschluss 
fehlen sollte (Servatius, § 15 Rn. 55 m.  w.  N.). 

Ob diese Streitfrage möglichweise auf das Recht 
der Wohnungseigentümergemeinschaft zu über-
tragen ist und welche Ansicht vorzugswürdig ist, 
braucht hier indes nicht entschieden zu werden, 
da vorliegend eben gerade nicht ein Zustim-
mungsvorbehalt zugunsten der „Gesamtheit der 
Wohnungseigentümer“ als Organ der GdWE an-
geordnet wurde.

Nach alledem ergibt sich, dass ein (Mehrheits-)
Beschluss, den die „Gesamtheit der Wohnungs-
eigentümer“ als Willensbildungsorgan der 
GdWE gefasst hat, nicht zugleich als eine der 
GdWE als rechtfähigem Verband zuzurechnen-
de Willenserklärung gelten kann, so dass es über 
die hiernach lediglich für das Innenverhältnis 
maßgebliche Beschlussfassung hinaus noch einer 
Umsetzung des Beschlusses im Außenverhältnis 
durch Erklärung der Zustimmung bzw. deren 
Verweigerung gegenüber dem Veräußerer oder 
Erwerber durch das zur Vertretung der GdWE 
berufene Organ bedarf.

b) Zuständigkeit für die Erklärung der Zu-
stimmung im Außenverhältnis
Aus dem oben Gesagten ergibt sich zugleich, 
wer für die hiernach erforderliche Erklärung 
der Zustimmung im Außenverhältnis gegen-
über dem Veräußerer oder Erwerber zuständig 
ist.

In § 9b Abs. 1 S. 1 WEG ist nunmehr klar ge-
regelt, dass die GdWE grundsätzlich und damit 
auch bei der Umsetzung des von ihr durch Mehr-
heitsbeschluss gebildeten Willens nach außen 
durch den Verwalter als deren Organ vertreten 
wird (Staudinger/Wobst, § 12 Rn. 39; vgl. auch 
BT-Drucks. 19/18791, S. 58). Nur dann, wenn 
die Gemeinschaft keinen Verwalter hat, sind 
gem. §  9b Abs.  1 S.  2 WEG die Wohnungs-
eigentümer als Gesamtvertretungsberechtig-
te zur Vertretung der GdWE berufen. Auch in 
letzterem Fall handeln die Wohnungseigentümer 
jedoch stets als organschaftliche Vertreter der 
GdWE (vgl. Hügel, ZMR 2023, 517, 520 f.). 
Hat die GdWE ihren Willen durch Mehrheitsbe-
schluss gebildet, sind im Falle des § 9b Abs. 1 S. 2 
WEG sämtliche Wohnungseigentümer – wie frei-
lich auch der Verwalter im Falle des § 9b Abs. 1 
S. 1 WEG – an diesen Beschluss gebunden und 
müssen diesen nach außen durch Abgabe der Zu-
stimmungserklärung bzw. deren Verweigerung 
umsetzen. Durch den Beschluss werden also 
sämtliche Wohnungseigentümer als Gesamtver-
tretungsberechtigte angewiesen, den Mehrheits-
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willen nach außen umzusetzen, selbst wenn einer 
der zur Mitwirkung nach § 9b Abs. 1 S. 2 WEG 
berufenen Wohnungseigentümer gegen den An-
trag gestimmt oder an der Beschlussfassung gar 
nicht teilgenommen haben sollte (Hügel, ZMR 
2023, 517, 521).

c) Konsequenzen für die Praxis
Geht man auf Basis des neuen, durch das WE-
MoG an das allgemeine Verbandsrecht angenä-
herten Wohnungseigentumsrechts mit der hier 
vertretenen Ansicht davon aus, dass ein von der 
„Gesamtheit der Wohnungseigentümer“ als Wil-
lensbildungsorgan der GdWE gefasster Beschluss 
keine unmittelbare Außenwirkung hat, sondern 
vielmehr noch der Umsetzung im Außenver-
hältnis durch eine Erklärung des Vertretungs-
organs der GdWE bedarf, wäre die Zustimmung 
gegenüber dem Grundbuchamt wie folgt nachzu-
weisen:

Ist ein Verwalter bestellt, ist dem Grundbuch-
amt die vom Verwalter als organschaftlichem 
Vertreter der GdWE i.  S.  v. §  9b Abs. 1 S.  1 
WEG abgegebene Zustimmungserklärung in 
der Form des § 29 Abs. 1 S. 1 GBO nachzu-
weisen. Daneben ist der Verwalternachweis in 
öff entlicher Form zu erbringen, § 29 Abs. 1 S. 2 
GBO, wobei die Nachweiserleichterung des 
§ 26 Abs. 4 WEG gilt, derzufolge zum Nachweis 
der Verwaltereigenschaft im Grundbuchverfah-
ren ein Protokoll mit den beglaubigten Unter-
schriften der in § 24 Abs. 6 S. 2 WEG genannten 
Personen genügt.

Hat die Gemeinschaft keinen Verwalter, 
wird sie gem. § 9b Abs. 1 S. 2 WEG durch 
die Wohnungseigentümer gemeinschaftlich 
vertreten, so dass in diesem Fall öff entlich 
beglaubigte Zustimmungserklärungen aller 
Wohnungseigentümer vorzulegen sind. Dies mag 
mitunter einigen Aufwand bedeuten, ist vor dem 
Hintergrund der durch das WEMoG erfolgten 
Verlagerung von Kompetenzen von den Eigen-
tümern auf den Verband aber dogmatisch konse-
quent (vgl. dazu Zschieschack, ZMR 2021, 367, 
368) und folgt der grundlegenden Wertentschei-
dung des Gesetzgebers, die verwaltergeführte Ge-
meinschaft als gesetzlichen Idealfall ins Zentrum 
zu stellen (dazu Lehmann-Richter, ZWE 2022, 
61, 62). Für den Fall, dass einzelne Wohnungs-
eigentümer ihre Mitwirkung an der Erteilung 
der Zustimmungserklärung verweigern soll-
ten, könnte zur Vermeidung der Beschreitung 
des Klagewegs in Betracht gezogen werden, den 

Zustimmungsvorbehalt durch (Mehrheits-)Be-
schluss nach § 12 Abs. 4 S. 1 WEG (allein) für 
den konkreten Veräußerungsfall – was a maio-
re ad minus möglich ist (vgl. nur Staudinger/
Wobst, §  12 WEG Rn. 94; BeckOGK-WEG/
Skauradszun, §  12 Rn. 55) – aufzuheben. Ein 
solcher Aufhebungsbeschluss bedürfte – anders 
als der Beschluss über die Erteilung der Zustim-
mung – gerade nicht der Umsetzung im Außen-
verhältnis, denn materiell-rechtlich existiert der 
Zustimmungsvorbehalt nicht mehr, sobald der 
Aufhebungsbeschluss wirksam gefasst ist (Stau-
dinger/Wobst, §  12 WEG Rn. 97). Und auch 
zur (nur im Falle einer vollständigen Aufhebung 
notwendigen) Grundbuchberichtigung lässt § 12 
Abs.  4 S.  2 WEG die Vorlage einer Beschluss-
niederschrift genügen, bei der die Unterschriften 
der in § 24 Abs. 6 WEG bezeichneten Personen 
öff entlich beglaubigt sind, so dass bei einer nur 
teilweisen Aufhebung des Zustimmungserforder-
nisses für den konkreten Veräußerungsfall kei-
ne strengeren Anforderungen für den Nachweis 
gegenüber dem Grundbuchamt gelten können. 

Vor diesem Hintergrund dürfte die zur al-
ten Rechtslage vertretene Sichtweise, wonach 
zum Nachweis eines Zustimmungsbeschlusses der 
Wohnungseigentümerversammlung im Grund-
buchverfahren die Nachweiserleichterungen der 
§§ 26 Abs. 4, 24 Abs. 6 WEG entsprechend gel-
ten sollten (BayObLGZ 1961, 392; OLG Mün-
chen ZWE 2017, 93 Rn.  15 ff .; Weber, Kap. 5 
Rn.  248; Bärmann/Becker, WEG, 14. Aufl . 
2018, § 26 Rn.  313a), nach Inkrafttreten des 
WEMoG – entgegen der jüngst vom KG mit 
Beschl. v. 30.1.2025 (BeckRS 2025, 2251 Rn. 15) 
geäußerten Auff assung – dem Grunde nach über-
holt sein, da hiernach der Zustimmungsbeschluss 
eben nur für das Innenverhältnis maßgeblich ist, 
während dem Grundbuchamt ausschließlich die 
diesen Beschluss im Außenverhältnis umsetzen-
de Erklärung des Verwalters (im Falle des § 9b 
Abs.  1 S.  1 WEG) oder sämtlicher Wohnungs-
eigentümer (im Falle des § 9b Abs. 1 S. 2 WEG) 
nachzuweisen ist. 

Für diejenigen Fälle, in denen in der Vergan-
genheit (nach Inkrafttreten des WEMoG) 
Eigentumsumschreibungen von den Grund-
buchämtern vollzogen wurden, obwohl nur der 
Zustimmungsbeschluss und gerade nicht die er-
forderliche Zustimmungserklärung nachgewiesen 
wurde, dürften sich in materiell-rechtlicher Hin-
sicht kaum Probleme ergeben. Denn die Zustim-
mungserklärung bedarf materiell-rechtlich keiner 
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Form und kann auch konkludent erfolgen. In der 
Regel wird man spätestens im ersten Kontakt des 
Verwalters mit dem Erwerber, bei dem der Erwer-
ber als (neuer) Wohnungseigentümer behandelt 
wird (z.  B. bei Zusendung einer Abrechnung), 
eine entsprechende konkludente Zustimmungs-
erklärung erblicken können. Entsprechendes 
dürfte gelten für die Fälle der verwalterlosen Ge-
meinschaft, in der Verwaltungsaufwand besteht, 
denn auch in diesen Konstellationen müssen frü-
her oder später anderweitige, mit der Mehrheit der 
Stimmen gefasste Beschlüsse – beispielsweise be-
treff end die Anstellung eines Hausmeisters – im 
Außenverhältnis von allen Eigentümern umgesetzt 
werden – im Beispiel durch Abschluss des ent-
sprechenden Vertrags zwischen der GdWE und 
dem Hausmeister –, worin sodann ebenfalls re-
gelmäßig eine konkludente Zustimmung gegen-
über dem dabei mitwirkenden Erwerber gesehen 
werden kann. Das Risiko unerkannter Unwirk-
samkeit nach § 12 Abs. 3 S. 1 WEG dürfte damit 
u. E. praktisch sehr gering sein. 

5. Ergebnis
Ein vor dem 1.12.2020 vereinbarter Zustim-
mungsvorbehalt i. S. d. § 12 Abs. 1 WEG, wo-
nach die Veräußerung eines Wohnungseigentums 
der „Zustimmung der anderen Wohnungseigentü-
mer“ bedarf, ist nach der überzeugenden Recht-
sprechung des BGH nach Maßgabe des §  47 
WEG regelmäßig dahingehend auszulegen, dass 
die Erteilung der Zustimmung eine Maßnahme 
der Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigen-
tums i. S. d. § 18 Abs. 1 WEG darstellt, für die 
gem. § 18 Abs. 1 WEG nunmehr ausschließlich 
die GdWE zuständig ist. Die interne Willens-
bildung obliegt dem Organ „Gesamtheit der 
Wohnungseigentümer“, sodass dieses Organ 
gem. §§ 19 Abs. 1, 25 Abs. 1 WEG mit der Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen über die Zustim-
mungserteilung bzw. -verweigerung beschließen 
kann. Ein solcher Beschluss bedarf allerdings 
noch der Umsetzung im Außenverhältnis, d. h. 
der Erklärung der Zustimmung bzw. deren 
Verweigerung gegenüber dem Veräußerer oder 
Erwerber. Hierfür ist nach § 9b Abs. 1 S. 1 WEG 
grundsätzlich das Organ „Verwalter“ zuständig. 
Hat die Gemeinschaft keinen Verwalter, müssen 
gem. §  9b Abs. 1 S.  2 WEG die Wohnungs-
eigentümer als Gesamtvertretungsberechtigte 
die Zustimmung bzw. deren Verweigerung durch 
gemeinsames, nicht notwendigerweise gleichzei-
tiges Handeln erklären, wobei sie auch einen oder 
mehrere Wohnungseigentümer (als Gesamtver-
treter) ermächtigen können. 

Zwei nebeneinander liegende Grundstücke sol-
len vereinigt werden. Auf einem Grundstück ist 
eine Grundschuld eingetragen, die vor dem Jahre 
2008, also vor Inkrafttreten des heutigen § 1193 
Abs.  2 S.  2 BGB bestellt wurde. Zum Zwecke 
der Grundstücksvereinigung wurde zunächst 
das zweite Grundstück nachverpfändet mit der 
Maßgabe, dass für das nachverpfändete Grund-
stück das Grundschuldkapital erst nach Kündi-
gung i. S. v. § 1193 Abs. 1 BGB fällig wird. Das 
Grundbuchamt (in Rheinland-Pfalz) weigert sich 
nun wegen der unterschiedlichen Fälligkeit der 
Grundschuld, die grundbuchliche Vereinigung 
der beiden Grundstücke zu vollziehen.

II. Frage
Steht die unterschiedliche Fälligkeit der (Ge-
samt-)Grundschuld einer Grundstücksvereini-
gung i. S. v. § 890 Abs. 1 BGB entgegen mit der 
Folge, dass die Fälligkeit der „alten“ Grundschuld 
unter Mitwirkung der Gläubigerin an den heu-
tigen § 1193 Abs. 2 S. 2 BGB angepasst werden 
muss?

III. Zur Rechtslage
1. Nachverpfändung eines Grundstücks 
mit einer vor Inkrafttreten des sog. Risiko-
begrenzungsgesetzes bestellten Grundschuld
Nach §  1193 Abs. 1 S. 1 BGB wird das Kapi-
tal der Grundschuld erst nach Kündigung fällig. 
In der Vergangenheit, d. h. vor Inkrafttreten des 
sog. Risikobegrenzungsgesetzes vom 12.8.2008, 
war es in der notariellen Praxis allerdings üb-
lich, von der Dispositionsmöglichkeit des § 1193 
Abs. 2 S. 1 BGB Gebrauch zu machen und auf 
materiell-rechtlicher Ebene zu regeln, dass das 
Grundschuldkapital sofort fällig ist. Eine derarti-
ge inhaltliche Ausgestaltung von Grundschulden 
fi ndet seit Inkrafttreten des Risikobegrenzungs-
gesetzes regelmäßig nicht mehr statt, denn mit 
diesem Gesetz wurde § 1193 Abs. 2 S. 2 BGB neu 
gefasst. Hiernach ist bei Grundschulden, die der 
Sicherung einer Geldforderung dienen, die Ver-
einbarung einer sofortigen Fälligkeit oder einer 


